
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Verena Osgyan 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 10.01.2014

Betreuungsverhältnis an bayerischen Universitäten

Vor dem Hintergrund wiederholter Medienberichte, wonach 
die mangelnde Betreuungsrelation an einigen Universitäten 
zu massiven Beeinträchtigungen der Lehre führt, frage ich 
die Staatsregierung:

1.  Wie viele Studierende sind – aufgeschlüsselt nach den 
einzelnen Universitäten, Fakultäten und Studiengän-
gen – im Wintersemester 2013/2014 an bayerischen 
Universitäten immatrikuliert?

2.  Wie hat sich die Zahl der Studierenden an den einzel-
nen Universitäten seit 1990 entwickelt – aufgeschlüs-
selt nach Fakultäten und Studiengängen?

 a) Wie schätzt die Staatsregierung die Entwicklung der 
Studierendenzahlen an den jeweiligen Universitäten 
bis 2020 ein – aufgeschlüsselt nach Fakultäten und 
Studiengängen?

3.  Wie hoch ist an den einzelnen bayerischen Universi-
täten jeweils das Personalsoll A zum WS 2013/2014 
(Personal auf Stellen) – aufgeschlüsselt nach Fakultä-
ten und Studiengängen?

 a) Wie hoch ist an den einzelnen bayerischen Universi-
täten jeweils das Personalsoll B zum WS 2013/2014 
(Personal aus Mitteln) – aufgeschlüsselt nach Fakultä-
ten und Studiengängen?

  b) Wie hat sich das Personalsoll A und B an den einzel-
nen Universitäten seit 1990 entwickelt – aufgeschlüs-
selt nach Fakultäten und Studiengängen?

4.  Wie viele Stellen wurden in den Doppelhaushalten seit 
1991/92 jeweils von den Universitäten beantragt?

 a) Wie viele Stellen wurden in den Doppelhaushalten seit 
1991/92 jeweils den Universitäten tatsächlich bewil-
ligt?

5.  Wie hoch ist an den einzelnen bayerischen Universi-
täten die Anzahl der Absolvent(inn)en pro ProfessorIn-
nenstelle?

 a) Wie hoch ist an den einzelnen bayerischen Universitä-
ten die Anzahl der Absolvent(inn)en pro Stelle wissen-
schaftliches Personal?

 b) Wie hoch ist an den einzelnen bayerischen Universi-
täten die Anzahl der Absolvent(inn)en pro sonstiger 
Stelle (Verwaltung, Bibliothek etc.)?

6.  An welchen Universitäten wurden im Wintersemester 
2013/2014 externe Räumlichkeiten für Kursveranstal-

tungen angemietet, da die Räumlichkeiten der Univer-
sität selbst nicht ausreichten – aufgeschlüsselt nach 
den einzelnen Universitäten, Fakultäten und Studien-
gängen?

 a) Aus welchen Gründen ist in den einzelnen Fällen die 
zusätzliche Anmietung externer Räumlichkeiten nötig 
geworden?

 b) Welche zusätzlichen Kosten entstehen im laufenden 
Semester durch die Anmietung externer Räumlichkei-
ten?

7.  An welchen bayerischen Universitäten sind gravieren-
de Überbelegungen von Vorlesungen, Kursen, Semi-
naren zu verzeichnen – aufgeschlüsselt nach den ein-
zelnen Universitäten, Fakultäten und Studiengängen?

 a) Wie viele Studierende an bayerischen Universitäten 
konnten im laufenden Semester Pflichtvorlesungen, 
-kurse, -seminare nicht belegen, da diese überfüllt sind 
– aufgeschlüsselt nach den einzelnen Universitäten, 
Fakultäten und Studiengängen?

 b) Wie viele Erstsemester-Studierende an bayerischen 
Universitäten konnten im laufenden Semester Pflicht-
vorlesungen, -kurse, -seminare nicht belegen, da die-
se überfüllt sind – aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Universitäten, Fakultäten und Studiengängen?

Antwort
des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst
vom 04.03.2014

Vorbemerkung:
In der Anfrage werden umfangreiche Angaben zu Studieren-
den und Personal der bayerischen Universitäten, herunter-
gebrochen auf Fakultäten und Studiengänge, zum Teil bis 
zurück zum Jahr 1990 erbeten, die dem Staatsministerium 
in dieser Form nicht vorliegen, sondern in einem aufwen-
digen Verfahren unter Beteiligung der Universitäten ermittelt 
werden müssten. Das Staatsministerium beschränkt sich in 
der Antwort deshalb auf die Zusammenstellung derjenigen 
Daten, die in der amtlichen Statistik sowie der hierauf ba-
sierenden Datenbank und in den Haushaltsplänen des Frei-
staats Bayern mit vertretbarem Aufwand verfügbar sind.

1.  Wie viele Studierende sind – aufgeschlüsselt nach 
den einzelnen Universitäten, Fakultäten und Studi-
engängen – im Wintersemester 2013/2014 an baye-
rischen Universitäten immatrikuliert?
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2.  Wie hat sich die Zahl der Studierenden an den ein-
zelnen Universitäten seit 1990 entwickelt – aufge-
schlüsselt nach Fakultäten und Studiengängen?

Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass die Betreuungssi-
tuation an den bayerischen Universitäten im bundesweiten 
Vergleich sehr günstig ist. Üblicherweise wird hier das Ver-
hältnis der Studierenden zu wissenschaftlichem Personal (in 
Vollzeitäquivalenten) betrachtet (ohne die Fächergruppe Hu-
manmedizin/Gesundheitswissenschaften und ohne Zentrale 
Einrichtungen der Hochschulkliniken). Im Jahr 2012 lag die 
Betreuungsrelation in Bayern an Universitäten (und gleich-
gestellten Hochschulen) bei 15,0, das ist die zweitgünstigste 
Betreuungsrelation bundesweit; der Bundesdurchschnitt lag 
bei 19,1.

An den neun staatlichen Universitäten lag das Betreu-
ungsverhältnis (Studierende zu wissenschaftlichem Per-
sonal ohne die Fächergruppe Humanmedizin/Gesund-
heitswissenschaften und ohne Zentrale Einrichtungen der 
Hochschulkliniken) 2012 insgesamt bei 15,8. Die Bandbreite 
an den einzelnen Universitäten schwankt zwischen 13,1 und 
21,5. Dabei ist zu bedenken, dass die Betreuungssituation 
einzelner Hochschulen maßgeblich durch das angebotene 
Fächerspektrum beeinflusst wird.

In der Anlage zu Frage 2 ist die Entwicklung der Studie-
renden vom Wintersemester 1995/96 bis zum Wintersemes-
ter 2012/13 aufgegliedert nach den einzelnen Universitäten 
und Fächergruppen. Eine Untergliederung nach Fakultäten 
ist in der amtlichen Statistik nicht abgebildet.

 a) Wie schätzt die Staatsregierung die Entwicklung 
der Studierendenzahlen an den jeweiligen Univer-
sitäten bis 2020 ein – aufgeschlüsselt nach Fakul-
täten und Studiengängen?

Eine Vorausberechnung der Studierendenentwicklung wird 
von der KMK nur für Studienanfängerzahlen vorgenommen, 
nicht für Studierende insgesamt. Auch existiert keine Vo-
rausberechnung nach Hochschulen oder gar Fächern. Die 
aktuellste Vorausberechnung der KMK stammt aus dem 
Jahr 2012. Die entsprechenden Zahlen der bis 2020 zu er-
wartenden Studienanfänger für die Universitäten in Bayern 
(einschließlich Theologischer Hochschulen und Kunsthoch-
schulen) stellen sich wie folgt dar:

2013  45.811 
 (Ist; Schnellmeldungszahlen)
2014 44.900
2015  45.500
2016  45.900
2017  46.100
2018  46.100
2019  45.500
2020  44.200

Aufgrund dieser konstant hohen Studienanfängerzahlen 
sind in der Folge auch über das Jahr 2020 hinaus insgesamt 
hohe Studierendenzahlen zu erwarten, die deutlich über 
dem Niveau zu Beginn der Ausbauplanung liegen werden.

3.  Wie hoch ist an den einzelnen bayerischen Uni-
versitäten jeweils das Personalsoll A zum WS 
2013/2014 (Personal auf Stellen) – aufgeschlüsselt 
nach Fakultäten und Studiengängen?

 a) Wie hoch ist an den einzelnen bayerischen Uni-
versitäten jeweils das Personalsoll B zum WS 

2013/2014 (Personal aus Mitteln) – aufgeschlüsselt 
nach Fakultäten und Studiengängen?

  b) Wie hat sich das Personalsoll A und B an den ein-
zelnen Universitäten seit 1990 entwickelt – aufge-
schlüsselt nach Fakultäten und Studiengängen?

4.  Wie viele Stellen wurden in den Doppelhaushalten 
seit 1991/92 jeweils von den Universitäten bean-
tragt?

 a) Wie viele Stellen wurden in den Doppelhaushalten 
seit 1991/92 jeweils den Universitäten tatsächlich 
bewilligt?

In der Anlage zu Frage 3 wird die Entwicklung der Stellen im 
Stellenplan des Staatshaushaltes seit 1998, aufgegliedert 
nach den einzelnen Universitäten und nach der Zuordnung 
zum Personalsoll A bzw. B., dargestellt. Eine Aufgliederung 
nach Fakultäten bzw. Studiengängen wird im Haushalt nicht 
abgebildet.

Die Änderungen ab dem Jahr 2007 sind wesentlich haus-
haltstechnisch bedingt, insbesondere durch Umsetzungen in 
Sammelkapitel (z. B. Elitenetzwerk, Innovationsfonds) und 
Umsetzungen im Zuge der Verselbstständigung der Klinika.

Das Personalsoll B umfasst alle aus Mitteln finanzierten 
Stellen, einschließlich drittmittelfinanzierter Stellen und der 
seit 2008 im Rahmen des Ausbauprogramms geschaffenen 
Stellen.

5.  Wie hoch ist an den einzelnen bayerischen Univer-
sitäten die Anzahl der Absolvent(inn)en pro Pro-
fessorInnenstelle?

 a) Wie hoch ist an den einzelnen bayerischen Univer-
sitäten die Anzahl der Absolvent(inn)en pro Stelle 
wissenschaftliches Personal?

 b) Wie hoch ist an den einzelnen bayerischen Univer-
sitäten die Anzahl der Absolvent(inn)en pro sons-
tiger Stelle (Verwaltung, Bibliothek etc.)?

In der Anlage zu Frage 5 wird in einer Übersicht die Rela-
tion der Absolventen an den bayerischen Universitäten im 
Verhältnis zum wissenschaftlichen Personal, aufgegliedert 
nach Fächergruppen, dargestellt. Auf eine Aufgliederung 
nach den einzelnen Universitäten wurde verzichtet, da – je 
nach organisatorischer Gliederung – den Absolventen teil-
weise kein Personal gegenübersteht, wenn dieses zentralen 
Einrichtungen zugeordnet ist.

Wie auch beim Betreuungsverhältnis (Studierende zu 
wissenschaftlichem Personal) schneiden die Universitäten 
(und gleichgestellte Hochschulen) in Bayern auch bei Absol-
venten im Verhältnis zum wissenschaftlichen Personal gut 
ab. Das Verhältnis lag 2012 bei 2,9, das ist der viertbeste 
Wert bundesweit.

Für die neun staatlichen Universitäten ergibt sich ein Ver-
hältnis Absolventen zu wissenschaftlichem Personal von 2,1 
bzw. – ohne die Fächergruppe Humanmedizin / Gesund-
heitswissenschaften und ohne Zentrale Einrichtungen der 
Hochschulkliniken – von 3,0.

6.  An welchen Universitäten wurden im Winterse-
mester 2013/2014 externe Räumlichkeiten für 
Kursveranstaltungen angemietet, da die Räumlich-
keiten der Universität selbst nicht ausreichten – 
aufgeschlüsselt nach den einzelnen Universitäten, 
 Fakultäten und Studiengängen?

 a) Aus welchen Gründen ist in den einzelnen Fällen 
die zusätzliche Anmietung externer Räumlichkei-
ten nötig geworden?
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 b) Welche zusätzlichen Kosten entstehen im lau-
fenden Semester durch die Anmietung externer 
Räumlichkeiten?

In der Anlage zu Frage 6 werden die im Rahmen des Aus-
bauprogramms (Programm zur Aufnahme zusätzlicher 
Studienanfänger) im Jahr 2013 zusätzlich bestehenden 
Anmietungen dargestellt, aufgegliedert nach den einzelnen 
Universitäten, Flächen und jährlichen Kosten. Im Ausbau-
programm werden zusätzliche Mittel für Anmietungen in-
folge steigender Studierenzahlen, insbesondere auch des 
doppelten Abiturientenjahrgangs, sowie zur Unterbringung 
des auf neu geschaffenen Stellen beschäftigten Personals 
bereitgestellt.

7.  An welchen bayerischen Universitäten sind gravie-
rende Überbelegungen von Vorlesungen, Kursen, 
Seminaren zu verzeichnen – aufgeschlüsselt nach 
den einzelnen Universitäten, Fakultäten und Studi-
engängen?

 a) Wie viele Studierende an bayerischen Universitä-
ten konnten im laufenden Semester Pflichtvorle-
sungen, -kurse, -seminare nicht belegen, da diese 
überfüllt sind – aufgeschlüsselt nach den einzel-
nen Universitäten, Fakultäten und Studiengängen?

 b) Wie viele Erstsemester-Studierende an bayeri-
schen Universitäten konnten im laufenden Semes-
ter Pflichtvorlesungen, -kurse, -seminare nicht 
belegen, da diese überfüllt sind – aufgeschlüsselt 

nach den einzelnen Universitäten, Fakultäten und 
Studiengängen?

Eine genaue Darstellung der Belegungssituation einzelner 
Lehrveranstaltungen würde eine äußerst aufwendige Erhe-
bung bei den Universitäten erfordern, die geraume Zeit in 
Anspruch nehmen und erhebliche personelle Ressourcen 
binden würde. Es wird um Verständnis gebeten, dass des-
halb auf eine solche Erhebung verzichtet wird.

Selbstverständlich lässt es sich nicht ausschließen, dass 
es angesichts der deutlich gestiegenen Studierendenzah-
len in Einzelfällen zu Nachfragehäufungen bei bestimmten 
Lehrveranstaltungen, etwa in Studiengängen ohne Zulas-
sungsbeschränkungen, gekommen ist.

Beispielhaft kann auf vorübergehende Engpässe an Se-
minarplätzen in einigen Basismodulen für Studierende der 
Anglistik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
hingewiesen werden (vgl. Anfrage zum Plenum der Frau 
Abgeordneten Kerstin Celina vom 03.02.2014 Drs. 17/622). 
Hier hat die Universität kurzfristig Abhilfe geschaffen, so-
dass alle Studierenden der Anglistik ihr Studium innerhalb 
der Regelstudienzeit abschließen können.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass das mit dem 
Ausbauprogramm angestrebte Ziel erreicht wurde: Mit den 
im Ausbauprogramm geschaffenen neuen Stellen und den 
zusätzlich bereitgestellten Flächen kann auch für die deut-
lich gestiegene Zahl von Studierenden ein qualitativ hoch-
wertiges Studienangebot bei attraktiven Studienbedingun-
gen geboten werden.
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Anlage zu Frage 6

Bayerisches Staatsministerium für
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Hochschule Gesamtmietflaeche (qm) voraussichtliche Kosten 2013
Univeristät München 11.100,00 1.726.138,08 €
Technische Universität München 15.326,33 2.749.934,05 €
Universität Würzburg* 0,00 0,00 €
Universität Erlangen-Nürnberg 6.058,42 1.193.188,56 €
Universität Regensburg 971,00 105.966,80 €
Universität Augsburg 4.128,70 639.466,01 €
Universität Bayreuth 2.032,39 231.337,77 €
UniversitätBamberg 2.541,98 288.670,25 €
Universität Passau 3.203,06 160.750,89 €
Gesamt 45.361,88 7.095.452,41 €

* zusätzlicher Bedarf konnte durch staatseigene Liegenschaften gedeckt werden.

Schiftliche Anfrage der Abgeordneten Verena Osgyan vom 10.01.2014; Fraktion Bündnis 
90/DIE GRÜNEN vom 10.01.2014
Zur Frage 6:
Im Rahmen des Programms zur Aufnahme zusätzlichen Studierender wurden im Jahr 2013 
nachfolgende Flächen zusätzlich angemietet:

10.02.2014


